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Pflicht zur Identifizierung aller Equiden in der EU seit 1. Juli 2009

Seit dem Inkrafttreten der VO (EU) 504/2008 („Pferdepass-Verordnung) dürfen Equiden in der EU nur gehalten werden, wenn sie 

im Einklang mit der vorliegenden VO identifiziert werden. 

Diese Identifizierung umfasst:

a) ein einziges lebenslang gültiges Identifizierungsdokument - Pferdepass

b) eine Methode zur Gewährleistung einer eindeutigen Verbindung zwischen Identifizierungsdokument und dem Equiden – Chip
oder Alternativkennzeichnung („Brand“ und DNA Nachweis)

c) eine Datenbank zur Aufzeichnung von Einzelheiten zur Identifizierung des Tieres, für das ein Identifizierungsdokument ausgestellt 
und einer in dieser Datenbank eingetragenen Person ausgehändigt wurde, unter einer spezifischen Kennnummer –

UELN (universal equine live number)

Identifizierung EQDB
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Identifizierung EQDB

(1) Equiden, die bis spätestens 30. Juni 2009 geboren und bis zu diesem Zeitpunkt gemäß den 
Entscheidungen 93/623/EWG oder 2000/68/EG identifiziert wurden, werden als im Einklang mit 
der vorliegenden Verordnung identifiziert betrachtet. 

„ALTE PFERDEPÄSSE SIND GÜLTIG“

Die Identifizierungsdokumente dieser Equiden müssen gemäß Artikel 21 Absatz 1 der vorliegenden 
Verordnung spätestens bis zum 31. Dezember 2009 registriert werden. 
„DIE DATEN DIESER PÄSSE SIND IN DER ZENTRALEN DATENBANK DES MITGLIEDSTAATES REGISTRIERT“

(2) Equiden, die bis spätestens 30. Juni 2009 geboren, jedoch bis zu diesem Zeitpunkt nicht gemäß den 
Entscheidungen 93/623/EWG oder 2000/68/EG identifiziert wurden, sind im Einklang mit der 
vorliegenden Verordnung bis spätestens 31. Dezember 2009 zu identifizieren.
„ES GIBT KEIN PFERD OHNE PFERDEPASS“

Übergangsbestimmungen – Artikel 26 („EIGENTLICH“!)
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Durchführungsverordnung (EU) 2021/963 – „neue Pferdepass Verordnung“

• Mit Vorschriften zur Anwendung der Verordnungen (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 und (EU) 2019/6 der 

Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Identifizierung und Registrierung von Equiden und 

zur Aufstellung von Muster-Identifzierungsdokumenten für diese Tiere.

• Gültig ab dem 7. Juli 2021

• Anhang II gilt ab dem 28. Januar 2022 = Muster für den Pferdepass

• 2016/429 – „Tiergesundheitsgesetz“, AHL, Animal Health Law
• 2016/1012 – „Tierzuchtverordnung“
• 2019/6 – „Tierarzneimittel“

Identifizierung EQDB
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Begriffsbestimmungen  (Artikel 2)

• Equide =  ein gehaltenes Tier der Gattung Equus, einschließlich Pferden, Eseln und Zebras, und ihre Kreuzungen

• Eigentümer = die natürlichen oder juristischen Personen, deren Eigentum die Equiden sind. (In Österreich im allgemeinen 
Sprachgebrauch sehr oft Vermischung der Begriffe „Besitzer/Eigentümer“)

• Unternehmer = alle natürlichen oder juristischen Personen, die für Equiden verantwortlich sind, auch für einen begrenzten 
Zeitraum, ausgenommen Tierärzte (im allgemeinen Sprachgebrauch „Halter“)

• UELN = universal equine life number („Identifizierungscode“) 15 stellig

• Registrierter Equide

• a) ein reinrassiges Zuchttier der Arten Equus caballus oder Equus asinus, das in der Hauptabteilung eines von einem gemäß 
Artikel 4 der Verordnung (EU) 2016/1012 anerkannten Zuchtverband oder einer gemäß Artikel 34 der genannten Verordnung 
gelisteten Zuchtstelle angelegten Zuchtbuchs eingetragen ist oder eingetragen werden kann;

• b) einen Equiden der Art Equus caballus, der bei einer internationalen Vereinigung oder Organisation, die Pferde für Turniere 
und Rennen führt, entweder unmittelbar oder über den jeweiligen nationalen Verband oder nationale Vereine registriert ist 

• Dezentrale Datenbank = Datenbanken der „Passausstellenden Stellen“ = Pferdezuchtverbände/OEPS

• Zentrale Datenbank (EQDB) = Datenbank des BMSGPK

Identifizierung EQDB
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Was ist neu?

• Artikel 9: Fristen und Pflichten für die Registrierung von Equiden in der Elektronischen Datenbank –
Meldung des Aufenthaltes / VIS  (Rückverfolgbarkeit Lebensmittel, Seuchenprävention)

• Artikel 10: Technische Spezifikationen für die Mittel und Methoden zur Identifizierung
Transponder, elektronische Ohrmarken, elektronische Fesselbänder

Transponder: ab 1.1.2023 nur Chip mit dreistelligem, ISO-3166 kompatiblen Ländercode (=< 900) erlaubt

Ab 1.1.2023 sind Eintragungen in die EQDB nur mehr mit „passendem“ Chipcode möglich! Das Tier muss mit dem Ländercode des 
Geburtslandes gekennzeichnet sein: Österreich: 040…….

• Artikel 16: Zulassung alternativer Identifizierungsmethoden – keine Änderung

• Artikel 17: Format, Gestaltung und Inhalt des Pferdepasses („SLID“ – single lifetime identification document) 
a) Standardformat – Abschnitte I, II und III
b) Erweitertes Format – Abschnitte I bis X

Identifizierung EQDB
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• Artikel 21: Zeiträume für die Identifizierung
12 Monate ab der Geburt (jedenfalls bevor das Tier den Geburtsbetrieb für mehr als 30 Tage verlässt                 
Ausnahmen: Fohlen bei Fuß, Notfälle, Schlachtequiden < 12 Monate bei unmittelbarer Verbringung

• Artikel 24: Verbringungen mit einem Provisorischen Identifizierungsdokument (s. nächste Folie)

• Artikel 25 und 26: Duplikate und Ersatz-Identifizierungsdokumente (keine Änderungen)

• Artikel 29: Pflichten der Unternehmer Aktuell-Halten der Angaben im Pferdepass:

a) Angaben zum Schlachtstatus (Änderungen nur mehr durch Behörde oder Tierarzt)
b) Angaben zum Transponder, Nationale (Kastration)
c) Eintragung Validierungsabzeichen / Lizenz
d) Angaben zum Eigentümer „Besitzwechsel“  

Änderungen müssen in der EQDB vermerkt werden

• Artikel 45: Tierzuchtbescheinigung ist verpflichtender Bestandteil des Pferdepasses

Identifizierung EQDB
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Duplikat des Identifizierungsdokumentes

• Ein Duplikat des Identifizierungsdokuments wird ausgestellt, wenn das 

Originaldokument verlorengegangen ist und die Identität des 

Equiden festgestellt werden kann, insbesondere anhand des vom 

Transponder übertragenen Codes oder anhand der alternativen 

Methode zur Identitätsüberprüfung.

• Sofern der Equide nicht bereits von der Schlachtung für den 

menschlichen Verzehr ausgeschlossen ist, wird der Status des Equiden

im Duplikat als „nicht zur Schlachtung für den menschlichen Verzehr“ 

angepasst. 

Identifizierung EQDB
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Ersatzidentifizierungsdokument - Ersatzpass

• Für einen Equiden wird ein einziges, lebenslang gültiges Ersatz-Identifizierungsdokument ausgestellt, wenn:
• a) das Original des einzigen, lebenslang gültigen Identifizierungsdokuments verloren ist und 
• i) die Identität des Equiden nicht mit Sicherheit festgestellt werden kann
• ii) es keine Hinweise oder Beweise gibt, dass zuvor für den Equiden ein einziges, lebenslang gültiges 

Identifizierungsdokument ausgestellt wurde oder
• b) die physische Kennzeichnung oder das einzige, lebenslang gültige Identifizierungsdokument ohne 

Genehmigung der zuständigen Behörde entfernt, verändert oder ersetzt wurden.

Identifizierung EQDB
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Identifizierung EQDB

Artikel 24: Provisorisches Identifizierungsdokument

• Möglichkeit der Verbringung oder 
Beförderung innerhalb von 45 Tagen 
innerhalb eines Mitgliedstaates

• Pass befindet sich zur Aktualisierung bei der 
Passausstellenden Stelle

• Formular gem. Anhang II Teil 1, Abschnitt II 
(Verabreichung von Arzneimitteln) muss 
mitgeführt werden

• Nicht für den Transport in einen 
SchlachtbetriebAusstellung durch Passausstellende Stelle
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Identifizierung EQDB

Validierungsabzeichen / Lizenz

• Alle Verbringungen von Equiden sind TRACES-
pflichtig

• Validierungsabzeichen gem. Artikel 32 durch die 
Behörde oder

• Lizenz gemäß Artikel 33 durch einen Nationalen 
Verband der FEI (OEPS) oder Rennbehörde (Traber, 
Galopper) ermöglicht:

• Die Verlängerung der Gültigkeitsdauer der 
Veterinärzertifikate auf 30 Tage und das

• Verbringen in mehrere Mitgliedstaaten 
einschließlich der Rückkehr in den Heimatstall

• Ausschließlich für registrierte Equiden mit „higher
health status“

• Ausstellung bzw. Kontrolle der Ausstellung und 
Aufzeichnungen durch die Veterinärbehörde

• Eintrag in Pferdepass und EQDB

• Ausdruck eines Formulars für „alte“ Pferdepässe
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Identifizierung EQDB

• Pflicht seit Inkrafttreten der VO (EU) 2015/262 (Folge-Verordnung zur 504/2008)

• Mit Inkrafttreten der VO 2015/262 wurde der Eintrag in die EQDB auch für UELNs ungleich 040… 
freigeschaltet

• PROBLEM: Diese Verpflichtung war vielen Pferdeeigentümern nicht bewusst und es wurde auch nur 
von sehr wenigen Amtstierärzten kontrolliert

• Ausnahme: Pferde mit Turnierpferderegistrierung durch den OEPS nach 2016

• Diese Pferde können bei der Meldung des Aufenthaltes im VIS nicht gefunden werden

• Nachtrag bei einer Passausstellenden Stelle vornehmen lassen

Eintrag von „Nicht-Österreichischen-Pferdepässen“ in der EQDB 
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Aktuelle Daten EQDB – lebende Pferde

• 05.02.2013 92 773 nur Eintrag von Equiden mit UELN 040 möglich

• 01.01.2021 144.113 128.591 (040) 15.522 (andere UELN)

• 01.01.2022 154.539 135.432 (040) 19.107 (andere UELN)

• „Mit Einführung der Meldung der verpflichtenden Meldung des Aufenthaltes vermutlich Korrektur der 

Zahlen der lebenden Pferde nach oben“

• 01.01.2023 171.067 144.302 (040) 26.765 (andere UELN)

• 28.02.2023 174366 145138  (040) 29.228 (andere UELN)

• Grauzone: Anzahl der Pferde, die nicht als tot gemeldet werden (v.a. nach Verbringung in MS)

Identifizierung EQDB
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Identifizierung EQDB
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Fragen? 


